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diesem Fach (im folgenden B-Unter-
richt genannt) den Kindern christliche
Unterweisung geben (Amtliches
Schulblatt des Kantons Ziirich, 1976,
S. 486), wobei alles getan wird, um
diesen traditionell kirchlichen Unter-
richt zu gewahrleisten. Geht man da-
von aus, dass der B-Unterricht inhalt-
lich nicht frei gestaltet werden kann,
sondern dass der Lehrer diesen im
Sinn eines — wenn auch vielleicht
nur minimalen — christlichen Be-
kenntnisses zu erteilen hat, so erweist
sich eine derartige Verpflichtung als
rechtlich unhaltbar. Dies aus folgen-
den Griinden:

Die Voraussetzungen fir die Zulas-
sung zum Lehrerberuf und zur Aus-
stellung des Féahigkeitszeugnisses
sind im Gesetz Uber die Ausbildung
von Lehrkréaften fiir die Primarschule
vom 3. Juli 1938 und im Gesetz be-
treffend die Ausbildung und Priifung
von Sekundarlehrern vom 27. Mérz
1881 abschliessend umschrieben. Ein
bestimmtes religioses Bekenntnis ist
unter den Voraussetzungen nicht ge-
nannt. Dabei ist zu beachten, dass
das Gesetz von 1938 die entscheiden-
den Grundsatze betreffend die Zulas-
sung zum Lehrerberuf enthalt und
dass dieses Gesetz gegeniiber dem
Volksschulgesetz von 1899 das spé-
tere, letztgiiltige (lex posterior) ist.
Waren die Primarlehrer insgesamt zur
Erteilung von christlichem B-Unter-
richt verpflichtet, der logischerweise
ein christliches Glaubensbekenntnis
des Lehrers voraussetzte, so wére
dies gleichbedeutend mit einer aus-
ser- und damit ungesetzlichen weite-
ren Zulassungs- und Wahlbarkeitsvor-
aussetzung. Das widerspréache nicht
nur dem kantonalen, sondern auch
dem Bundesrecht.

Die Wahlbarkeit und die Erteilung des
Lehrerpatentes von einem religidsen
Bekenntnis abhangig zu machen, wir-
de Art. 27 Abs. 3 BV zuwiderlaufen.
(Vgl. dazu z. B. Hans Roth, Die religié-
se Kinder-Erziehung nach schweizeri-
schem Recht, Diss. Zirich, 1919, S.
69/70.) Diese Bestimmung der Bun-
desverfassung schreibt vor, dass der

Unterricht an den o6ffentlichen Schu-
len religios neutral zu sein hat (Flei-
ner / Giacometti, Bundesstaatsrecht,
1949, S. 315, und Hans Barth, Die
Unterrichtsfreiheit ..., Diss. Zirich,
1928, S. 39). Gestiitzt auf die bundes-
rechtlich statuierte religiose Neutra-
litdt der 6ffentlichen Schulen darf sich
ein Blrger darauf verlassen, dass er
der Aufgabe eines Lehrers an einer
religiés neutralen Schule genlgt, auch
wenn er sich nicht zum Christentum
bekennt und deshalb ausserstande
ist, B-Unterricht im christlichen Sinne
zu erteilen, sofern er sonst geeignet
und hinreichend ausgebildet ist.

Die Praxis zeigt, dass ein B-Unter-
richt im christlichen Sinn ohne Aus-
bildung der Lehrer durch kirchliche
Theologen als nicht gewahrleistet gilt,
so dass sich der Staat, der den Leh-
rern die genannte Verpflichtung auf-
erlegt, in bezug auf die Lehrerausbil-
dung genau wieder dem Einfluss der
Kirche unterstellt (vgl. dazu Schul-
blatt des Kantons Ziirich, 1979, S. 212
bis 214), den die Bundesverfassung so
nachhaltig ausschliessen wollte. Die
Bundesverfassung legt Wert auf die
ausschliesslich staatliche Leitung der
Schulen (vgl. z. B. BBI. 1880 III 642,
und Hans Barth, a.a.0., S. 40).

Die Statuierung einer Verpflichtung
der Lehrer zur Erteilung von B-Unter-
richt im christlichen Sinne liefe auch
auf eine Verletzung des bundesrecht-
lichen Grundsatzes der Gleichheit der
Biirger vor dem Gesetz (Art. 4 BV,
Rechtsgleichheit) hinaus, denn damit
wirden in einem wichtigen Bereich
die Angehodrigen eines bestimmten
Glaubensbekenntnisses ohne einen
rechtlich anzuerkennenden Grund be-
vorzugt. Eine derartige Privilegierung
von Angehdrigen eines traditionell
christlichen Bekenntnisses ware heute
um so schwerwiegender, als sich nach
den eigenen Ausfiihrungen der Zir-
cher Regierung nur noch eine Minder-
heit der Bevdlkerung mit dem kirch-
lichen Anliegen und der kirchlichen
Lehre identifiziert (Amtsblatt 1976, S.
1445 1.). Die allermeisten Biirger wi-
ren demnach vom Lehrerberuf ausge-

schlossen oder aber gezwungen, ein
christliches Bekenntnis vorzutiu-
schen, eine Unaufrichtigkeit, die mit
dem Beruf eines Lehrers wabhrlich
nicht vereinbar wére und sicher auch
nicht im Interesse des Staates
lage!

Schliesslich verletzt die genannte
Verpflichtung auch die Glaubens- und
Gewissensfreiheit der Lehrer, wie sie
durch Art. 49 der Bundesverfassung
jedermann garantiert ist. Wenn ein
Blirger wegen einer abweichenden re-
ligidsen Ueberzeugung oder wegen
Ablehnung jeder religiosen Indoktri-
nierung nicht Lehrer werden kann, so
ist er in seiner Religionsfreiheit in ei-
nem Masse beeintrachtigt, dass eine
klare Verletzung von Art. 49 BV vor-
liegt. Die Bundesverfassung will jeden
Nachteil aus einer bestimmten Welt-
anschauung ausschliessen. Der Bun-
desstaat hat kein Interessean einer re-
ligiés gefarbten oder gelenkten Schu-
le. Er ist im Gegenteil an einer reli-
giés neutralen Schule so stark inter-
essiert, dass er den Kantonen die
Schaffung und Gewahrleistung einer
solchen sogar vorschreibt. Es kann al-
so nicht argumentiert werden, wer
Lehrer werden und sein wolle, miisse
eben eine Einschrankung der Glau-
bens- und Gewissensfreiheit in Kauf
nehmen.

Sollte nun wahr werden, was leider
zu befiirchten steht, namlich, dass
Staat und Kirche den weltanschauli-
chen Freiheitsraum der Lehrkréfte auf
Initiative der Kirchensynode ein-
schrianken wollen, so miissten nicht
nur die Seminaristen, sondern viele
bereits ausgebildete Lehrerinnen und
Lehrer Katechetenunterricht nehmen.
Dies und der Zwang zur Erteilung
von B-Unterricht durch die Primarleh-
rer wirden gegen Treu und Glauben
verstossen, denn die Lehrkrafte durf-
ten bei ihrer Berufswahl darauf ver-
trauen, dass der Grundsatz der Glau-
bens- und Gewissensfreiheit wahrend
der ganzen Dauer ihrer Lehrtatigkeit
respektiert wirde.

Adolf Bossart

Oberster Zweck der FVS ist die Forderung des freien und kritischen Denkens und die Ver-
teidigung der Gedankenfreiheit sowie des Rechts der freien Meinungsédusserung gegen jede
Art von Beeintrachtigung und Unterdriickung. Sie vertritt eine freie, an keinerlei Glaubens-
satze oder politische Ideologie gebundene Weltanschauung mit einer humanitaren Ethik.

(Zitat aus den neuen Statuten der FVS, Art. 2)

60



	Oberster Zweck der FVS ist die Förderung [...]

